
Sportförderrichtlinie 2017/2018  des LSB Brandenburg e.V. 

Formblatt „Antrag auf Gewährung der Pauschalförderung nach Öko-Check“ 
 

Antrag (5.2) 
auf Gewährung der Pauschalförderung für energiespar ende Maßnahmen nach Öko-Check  
 
1. Antragsteller 
 

Name des Vereins:       
Anschrift (Straße, PLZ, Ort):       
Auskunft erteilt (Name, Tel.):       
LSB-Mitgliedsnummer:       

 

2. Maßnahme 
 

 
 
 

Energiesparende Maßnahmen nach Öko-Check (Pauschalförderung bis 5.000 Euro) 
Benennung der Maßnahmen: 
      

       
  
 
 

Angaben zum Grundstück (Adresse, Flurstück/Grundstück): 
      

       
     
 der Verein ist  Eigentümer  ja  nein 
   Erbbauberechtigter  ja  nein 
 
 

  Nutzungsberechtigter  ja  nein 

  Vertrag vom (Datum):       Vertragsende (Datum):        
 
3. Finanzierungsplan  
 

 Gesamtkosten (Entwurf)       EUR       % 
 Eigenanteil       EUR       % 
 
 beantragte Fördersumme (Zuschuss)       EUR       % 
         (max. 5.000 Euro) 
 
4. Angaben zum Durchführungszeitraum/Bauzeitenplan  
 

       
 

5. Erklärungen  
 

Der Antragsteller erklärt, dass  
- mit der Maßnahme noch nicht begonnen wurde und auch vor Unterzeichnung des Vertrages ohne  
  vorherige Zustimmung des LSB nicht begonnen wird, 
- er zum Vorsteuerabzug   nicht berechtigt ist, 

  berechtigt ist (Preise ohne Umsatzsteuer) 
  und dies bei den Gesamtkosten berücksichtigt hat, 
- die in diesem Antrag (einschließlich Antragsunterlagen) gemachten Angaben vollständig und  
  wahrheitsgemäß sind und dass alle mit dem Zuwendungszweck zusammenhängenden Einnahmen  
  angegeben wurden, 
- die Ausgaben in den vorgelegten Unterlagen subventionserheblich sind und dass die Strafbarkeit  
  eines Subventionsbetruges gemäß §264 STGB bekannt ist und dass 
- unter Berücksichtigung der beantragten Fördermittel die Gesamtfinanzierung und die Folgekosten im 
  Rahmen einer jederzeit ausgeglichenen finanzierten Wirtschaftstätigkeit des Vereins gesichert sind, 
 - er einen Energieberater mit der Erstellung eines Öko-Checks beauftragt hat, den Energieberater aus der Expertenliste 
der Deutschen Energie-Agentur GmbH (dena) ausgewählt hat und nur die sich aus dem Öko-Check ergebenen und 
erforderlichen Maßnahmen realisiert, 
- er die Vorgaben der Verdingungsordnungen VOB, VOL und VOF einhält. 
 

6. Anlagen  
 

6.1 Pachtvertrag, Erbbaupachtvertrag oder Grundbuchauszug 
6.2 Nachweis der Nutzung der Energie-Datenbank des LSB (Ausdruck der Auswertungsseite) 
6.3 Öko-Check 
 
 
                      

Datum  Stempel / rechtsverbindliche Unterschrift(en) Vorstand 
(Druckbuchstaben Name / Funktion) 

 

 


